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Unterschlagung, § 246 StGB 
 

 
I.  Rechtsgut: Eigentum. 
 
II.  Der objektive Tatbestand 
 1.  Sache: Jeder körperliche Gegenstand i.S.d. § 90 BGB, unabhängig von seinem Wert oder jeweiligen Aggregatszustand (flüssig, gasförmig, 

fest). „Energie“ und Elektrizität (arg. § 248c StGB) sind keine Sachen (der Sachbegriff entspricht dem des Diebstahls, § 242 StGB). 
 2.  Beweglich: Sache, die – unabhängig von der zivilrechtlichen Beurteilung – von ihrem bisherigen Ort tatsächlich fortgeschafft werden kann. 

Dabei ist es ausreichend, wenn die Sache zum Zwecke des Fortschaffens beweglich gemacht werden kann (der Begriff der Beweglichkeit 
entspricht demjenigen des Diebstahls, § 242 StGB). 

 3.  Fremd: Fremd ist eine Sache, die nicht im Alleineigentum des Täters steht und die auch nicht herrenlos ist. Dies richtet sich ausschließlich 
nach den zivilrechtlichen Regelungen (der Begriff entspricht demjenigen des Diebstahls, § 242 StGB). 

 4. Zueignung: Die Zueignung im Rahmen einer Unterschlagung erfordert jedenfalls einen sich nach außen in irgendeiner Weise manifestieren-
den Zueignungsakt, der vom Willen des Täters getragen ist, sich oder einem Dritten die Sache in das eigene Vermögen einzuverleiben und 
den Eigentümer von der Herrschaftsgewalt über die Sache auszuschließen. Im Einzelnen sind die Voraussetzungen umstritten: 

   a) Die weite Manifestationstheorie (früher BGH): Erforderlich ist ein vom Zueignungsvorsatz getragenes Verhalten, welches den 
Zueignungswillen nach außen manifestiert. Dabei genügt allerdings jede beliebige Handlung. 

   b) Die enge Manifestationstheorie (BGH; h.M.): Notwendig ist ein vom Zueignungsvorsatz getragenes Verhalten, welches den 
Zueignungswillen nach außen deutlich manifestiert. Erforderlich ist jedoch, dass ein objektiver Betrachter, der die Umstände des 
Falles kennt, auch ohne Berücksichtigung des Zueignungswillens eindeutig auf den Zueignungsvorsatz schließen kann. 

   c) Die Aneignungstheorie: Erforderlich ist, dass sich der Täter die Sache in objektiver Weise aneignet. Die bloße Manifestation des 
Zueignungswillens reicht nicht aus. Es müssen eindeutige Umstände hinzutreten. 

   d) Die Enteignungstheorie: Notwendige Voraussetzung einer Zueignung ist die Enteignung des Täters. Diese liegt vor, wenn der 
Täter eine Situation geschaffen hat, aus der heraus sich der Verlust der Sache ohne weitere Einflussnahme des Täters ergibt. 

  Nach der neuen Tatbestandsfassung des § 246 I StGB spielt es keine Rolle mehr, ob der Täter die Sache sich oder einem anderen zueignet. 
 5.  Rechtswidrigkeit der Zueignung: Die Zueignung muss also im Widerspruch zur Rechtsordnung stehen, was dann nicht der Fall ist, 

wenn der Täter einen fälligen und einredefreien Anspruch auf Übereignung der betreffenden Sache hat. 
 
III. Sonderprobleme  
 1.  Gesetzlich angeordnete Subsidiarität: § 246 StGB ist ein „Auffangtatbestand“ und tritt insbesondere gegenüber anderen Eigentums- und 

Vermögensdelikten wie z.B. Diebstahl oder Betrug zurück (§ 246 I Hs. 2 StGB). 
 2.  Mehrfache Zueignung bei sich mehrfach manifestierendem Zueignungswillen: 
  a)  Tatbestandslösung (BGH): Eine Unterschlagung scheidet bei erneuter Manifestation des Zueignungswillens schon tatbestandlich aus, 

da sich der Täter die Sache bereits durch das vorherige Eigentums- bzw. Vermögensdelikt zugeeignet hat. Denn das Wesen der Zu-
eignung liegt gerade darin, dass dem Eigentümer die Sachherrschaft entzogen wurde. Diese kann jedoch vom Wortsinn der Zueignung 
her aber auch unter teleologischen Gesichtspunkten nur einmal und nicht mehrmals entzogen werden. 

  b)  Konkurrenzlösung (h.M.): Eine erneute Zueignung ist möglich, wenn sich im Anschluss an ein Eigentums- oder Vermögensdelikt der 
Zueignungswille erneut manifestiert. Diese neue Unterschlagung tritt für den Täter erst auf Konkurrenzebene im Wege der mitbestraften 
Nachtat zurück. Sie bleibt aber im Hinblick auf einen neu hinzutretenden Teilnehmer eine „vorsätzliche rechtswidrige Haupttat“ i.S.d. 
§§ 26, 27 StGB. 

 
IV. Die veruntreuende Unterschlagung, § 246 II StGB 
          Anvertrauen: Erlangung einer Sache mit der Verpflichtung, sie wieder zurückzugeben oder nur zu bestimmten Zwecken im Sinne des An-

vertrauenden zu verwenden. Übergabe zu sittenwidrigen Zwecken schadet nach h.M. nicht, sie darf jedoch nicht den Interessen des wirklichen 
Eigentümers zuwiderlaufen. 
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